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Zusätzlich ist es dann aus meiner Sicht möglich, den Stoff des gesamten Schuljahres
abzufragen.

Ja, du darfst den Stoff des kompletten Schuljahres abfragen. Soweit mir bekannt ist, gibt es
auch kein Ausschluß-Kriterium, daß einzelne Themen nicht in der schriftlichen und in der
mündlichen Prüfung behandelt werden dürfen.

Die schriftliche Prüfung dauert 2 Stunden, die mündliche Prüfung 30 Minuten +
Vorbereitungszeit, in der der Schüler 1-3 Fragen bekommt, auf die er sich vorbereiten kann, um
sie dann zu Beginn der mündlichen Prüfung vorzutragen.

Wichtig: Der Schüler muß zu beiden Teilen antreten. Kommt der Schüler nicht zur schriftlichen
Prüfung, entfällt auch die mündliche Prüfung.

Ich hatte mal den Fall, daß am Freitag die schriftliche Prüfung anstand und am folgenden
Montag die mündliche Prüfung. Am Freitag war der Schüler noch im Urlaub und entsprechend
nicht da. Am Montag kam er dann und bestand auf einer mündlichen Prüfung. Schließlich könne
er ja (theoretisch) bei der mündlichen Prüfung 100% machen. Zusammen mit den 0% bei der
schriftlichen Prüfung wären das dann 50% und damit ein "ausreichend". Er wurde aus formalen
Gründen nicht zur mündlichen Prüfung nicht zugelassen, weil er die schriftliche Prüfung nicht
angetreten (und einen leeren Zettel abgeggeben) hatte.

Und ja, so eine Nachprüfung zur Versetzung hat bei mir noch niemand bestanden. Entweder
habe ich mich vorher schon für "Im Zweifel für den Angeklagten" entschieden und eine 4
vergeben oder es war wirklich unterirdisch.

Nachtrag: Ich würde auf gar keinen Fall vorab den Themenkreis eingrenzen. Nachher legt der
Schüler Dir das als Verfahrensfehler aus: "Aber das Thema hatten sie doch ausgeschlossen."

Ich sage immer nur: "Es kann alles aus dem kompletten Schuljahr abgefragt werden." Auf die
Nachfrage, was das denn alles wäre, ist meine Antwort: "Sieh in deinem Unterrichtsmitschrieb
nach. Deine Kolleg-Mappe müßte ja komplett sein."
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